
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

zur Schiedsgerichtsbarkeit im Jahr 2023 

 
 

von Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof 
Dr. Peter Rädler, LL.M. (Cantab), Karlsruhe und Rechtsanwältin Maren Lehmann,  

Karlsruhe 

 

Dieser Beitrag fasst die im Jahr 2023 ergangenen Entscheidungen des 

Bundesgerichtshofs mit Bezügen zur Schiedsgerichtsbarkeit zusammen.1 

Berücksichtigt sind die bis zum 31. Januar 2024 veröffentlichten Entschei-

dungen; 2  später veröffentlichte Entscheidungen werden in die nachfol-

gende Rechtsprechungsübersicht aufgenommen. Die Rechtsprechungs-

übersicht basiert auf der nachfolgenden Gliederung; soweit zu einem 

Gliederungspunkt im Berichtszeitraum keine Entscheidungen veröffentlicht 

worden sind, ist nur die Überschrift aufgeführt. 

 

1. Schiedsvereinbarung  
2. Schiedsgericht 
3. Aufhebungs- und Versagungsgründe  
4. Gerichtliches Verfahren 
5. Verfahren der Rechtsbeschwerde 
6. EuGH-Vorlagen  
7. Sonstiges 

 

 

 
1 Frühere Berichtszeiträume sind abrufbar auf unserer Webseite („Aktuelles“) unter dem Menü-

punkt „Newsletter“.  
2  Alle nachfolgend behandelten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs können hier auf  
 dessen Internetseite kostenlos im Volltext abgerufen werden. Zur Vereinfachung für Sie  
 haben wir in den Fußnoten sämtliche Aktenzeichen mit der Entscheidungsdatenbank des  
 Bundesgerichtshofs verlinkt. 

https://bgh-anwalt.de/aktuelles/newsletter
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Sort=12288&Datum=Aktuell


 

 

 

 
 

Seite 2 von 15 1. Schiedsvereinbarung 
 

a) Antrag auf Feststellung der Unzulässigkeit des schiedsrichter- 
lichen Verfahrens wegen fehlender wirksamer Schiedsvereinba-
rung 

 
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich in seiner Entscheidung 

vom 09. Februar 20233 mit der Regelung des § 1032 Abs. 2 ZPO befasst. 

Nach dieser Bestimmung kann beim Oberlandesgericht ein Antrag auf Zu-

lässigkeit oder Unzulässigkeit eines schiedsrichterlichen Verfahrens ge-

stellt werden. Ein schiedsgerichtliches Verfahren kann unzulässig sein, weil 

die Parteien keine wirksame Schiedsvereinbarung geschlossen haben; es 

kann auch unzulässig sein, wenn die Parteien zwar eine wirksame Schieds-

vereinbarung geschlossen haben, jedoch der konkrete Rechtsstreit nicht 

vom Umfang der Schiedsvereinbarung gedeckt ist. Das Verfahren nach 

§ 1032 Abs. 2 ZPO kann in zeitlicher Hinsicht nur bis zur Bildung des 

Schiedsgerichts eingeleitet werden. Hierzu hält der I. Zivilsenat fest, dass 

es bei einem ständigen Schiedsgericht, das dauerhaft besetzt ist und daher 

nicht für den Streitfall gebildet werden muss, für die Anwendbarkeit des 

§ 1032 Abs. 2 ZPO nicht auf dessen Bildung, sondern darauf ankomme, ob 

sich das Schiedsgericht bereits mit der Sache befasst hat.4 Bei einem nicht-

ständigen Schiedsgericht sei hingegen dessen Bildung maßgebend; dies 

sei der Fall, wenn alle Schiedsrichter bestellt sind. Hierfür müssten die 

Schiedsrichter nicht nur benannt sein, sondern ihr Amt auch angenommen 

haben.5 Der I. Zivilsenat weist darauf hin, dass spätere Wechsel in der  

Zusammensetzung desselben Schiedsgerichts grundsätzlich unerheblich 

seien.6 Maßgebender Zeitpunkt für die Frage, ob das Schiedsgericht bereits 

gebildet ist, sei der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Oberlandes-

gericht; dabei spiele es keine Rolle, ob der Antragsteller hiervon Kenntnis 

hat. 7  Zur Begründung führt der I. Zivilsenat aus, dass dem – etwaig 

 
3  Beschluss vom 09. Februar 2023 – I ZB 62/22 – juris. 
4  a.a.O. – juris, Rn. 12 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom 09. Mai 2018 – I ZB 53/17 – juris,  
 Rn. 8. 
5  Beschluss vom 09. Februar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 15. 
6  a.a.O. – juris, Rn. 19. 
7  a.a.O. – juris, Rn. 15 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom 30. Juni 2011 – III ZB 59/10 –  
 juris, Rn. 10. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=82cd8f14341cb5d8c4b5aef6bc18099c&nr=133129&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8fe5bfba649657a5d21f33729755e9ac&nr=85546&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=318b664bb71cdc8d639a17f51046faf7&nr=58846&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 3 von 15 unwissenden – Antragsteller ab Konstituierung des Schiedsgerichts der 

Rechtsbehelf nach § 1040 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO zustehe, mit dem eben-

falls die Unzulässigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens geltend ge-

macht werden könne. 8  Dies entspräche der Konzeption des Gesetzes,  

wonach ein bereits bestehendes Schiedsgericht zunächst selbst gemäß 

§ 1040 Abs. 2 ZPO über seine Zuständigkeit befindet.9 

 

b) Schiedsvereinbarungen in Intra-EU-Investor-Staat-Schieds- 
verfahren nach ICSID-Übereinkommen 

 
In drei Beschlüssen vom 27. Juli 2023 war der Bundesgerichtshof mit 

ICSID-Schiedsverfahren befasst, die auf Grundlage des Energiecharta- 

Vertrags eingeleitet wurden. 10  Die beteiligten Unternehmen mit Sitz in 

Deutschland bzw. Irland investierten im Bereich der Kohleverstromung bzw. 

Wind- und Solarenergie und sahen sich hinsichtlich ihrer Investitionen durch 

regulatorische bzw. gesetzgeberische Entscheidungen der Niederlande 

bzw. der Bundesrepublik Deutschland in mindestsens dreistelliger Millio-

nenhöhe geschädigt. Das Königreich der Niederlande und die Bundes- 

republik Deutschland hielten die auf Grundlage des Energiecharta-Vertrags 

beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes; kurz ICSID) 

von den Unternehmen eingereichten Anträge auf Einleitung eines Schieds-

verfahrens unter Verweis auf ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union 

für unzulässig. Sie beantragten daher in Deutschland die Feststellung der 

Unzulässigkeit der Schiedsverfahren nach § 1032 Abs. 2 ZPO.  

 

Der befasste I. Zivilsenat hält die deutschen Gerichte gemäß § 1025 Abs. 2 

ZPO für international zuständig11 – ungeachtet des Umstands, dass Inves-

tor-Staat-Schiedsverfahren nach dem ICSID-Übereinkommen nach der 

 
8  Beschluss vom 09. Februar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 17. 
9  a.a.O. – juris, Rn. 17. 
10  Beschluss vom 27. Juli 2023 – I ZB 75/22 – juris; Beschluss vom 27. Juli 2023 – I ZB 74/22 –  
 Juris; an diesen beiden Verfahren war unsere Sozietät beteiligt; Beschluss vom 27. Juli 2023  
 – I ZB 43/22 – juris. 
11  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 20; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 20. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=785dc4b79810c109710273ba0fd08b85&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dab327eb791c7e2be8adc2cd601c33a8&nr=134424&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6c9b6a41a4cad07d319e4ae8764a374d&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=77c7300fea984075c235fbd02c897357&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2b3a52259cccc6b903d7047e8601331&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 4 von 15 ganz überwiegenden Ansicht delokalisiert stattfinden.12 Die Regelung des 

§ 1025 Abs. 2 ZPO eröffne jedenfalls, wenn sie auf die Bestimmung des 

§ 1032 Abs. 2 ZPO verweist, einen globalen Anwendungsbereich und sei 

daher entsprechend anzuwenden, auch wenn es keinen inländischen 

Schiedsort gibt.13  

 

Zur Statthaftigkeit des Antrags nach § 1032 Abs. 2 ZPO entscheidet der 

I. Zivilsenat, dass die Sperrwirkung des ICSID-Schiedsverfahrens betref-

fend ein Verfahren vor staatlichen Gerichten in der besonderen Konstella-

tion des Streitfalls ausnahmsweise wegen des Anwendungsvorrangs des 

Unionsrechts nicht durchgreifen könne.14 Danach sei zwar gemäß Art. 41 

ICSID-Übereinkommen jedenfalls ab Registrierung eines ICSID-Schieds-

verfahrens allein das Schiedsgericht zuständig, um über seine Zuständig-

keit zu entscheiden.15 Im Intra-EU-Kontext sei jedoch eine staatliche Kon-

trolle eines ICSID-Schiedsverfahrens im nachgelagerten Vollstreckbar-

erklärungsverfahren aus unionsrechtlichen Gründen – entgegen der Rege-

lungssystematik des ICSID-Übereinkommens – zwingend geboten. 16  

Hieraus folge mit dem Grundsatz der Effektivität des Unionsrechts, dass 

auch das vorgelagerte Feststellungsverfahren nach § 1032 Ab. 2 ZPO statt-

haft sei und die entgegenstehende Norm des Art. 41 ICSID-Übereinkom-

men unangewendet bleiben müsse.17 Auf diese Weise werde dem Unions-

recht zu einem frühen Zeitpunkt zur vollen Wirksamkeit verholfen.18  

 

Mit Blick auf das Völkerrecht und die Bestimmung des Art. 351 AEUV hebt 

der Senat hervor, dass sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch 

das Königreich der Niederlande zu den Gründungsmitgliedern der Euro-

 
12  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 28 f.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 28 f. 
13  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 33; Rn. 42; Rn. 48; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 33; Rn. 42;  
 Rn. 48. 
14  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 52; Rn. 67 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 52; Rn. 68 ff. 
15  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 57 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 58 ff. 
16  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 71; Rn. 72 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 72; Rn. 73 ff.  
 jeweils mit Verweis auf EuGH, Beschluss vom 21. September 2022 – C-333/19 – Romatsa  
 und auf EuGH, Urteil vom 25. Januar 2022 – C-638/19 P – European Food. 
17  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 71; Rn. 75 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 72; Rn. 76 ff. 
18  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 78 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 79 ff. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cac03a85058fbe38d2ccc6d18feb4ee&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 5 von 15 päischen Wirtschaftsgemeinschaft gehören (Jahr 1958) und auch Irland der 

Europäischen Gemeinschaft bereits im Jahr 1973 beigetreten ist. In die-

sen drei Staaten sei das ICSID-Übereinkommen jeweils erst später in 

Kraft getreten (für Deutschland in 1969; für die Niederlande in 1966 und 

für Irland in 1981). Eine analoge Anwendung von Art. 351 AEUV scheide 

bei dieser zeitlichen Reihenfolge nach der Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Union aus.19 Zu der Begründetheit des Antrags nach 

§ 1032 Abs. 2 ZPO verweist der I. Zivilsenat darauf, dass das ICSID-

Schiedsverfahren mangels einer wirksamen Schiedsvereinbarung unzuläs-

sig sei. Die Schiedsklausel in Art. 26 Abs. 2 Buchst. c) ECV verstoße nach 

der Achmea-Rechtsprechung des EuGH20 gegen Unionsrecht und sei nicht 

mit Art. 267; 344 AEUV vereinbar; es fehle daher an einer wirksamen Ein-

willigung und damit an einem Angebot des Gaststaats zum Abschluss einer 

Schiedsvereinbarung.21 

 

In dem dritten Verfahren22 hatte der I. Zivilsenat, nachdem das beteiligte 

Unternehmen die Rechtsbeschwerde teilweise zurückgenommen hat, nur 

noch über einen Antrag des EU-Mitgliedsstaates nach § 1032 Abs. 2 ZPO 

zu entscheiden, mit dem festgestellt werden sollte, dass jegliche schieds-

richterliche Verfahren nach Art. 26 Abs. 3 und Abs. 4 ECV unzulässig sind. 

Diesen Antrag hält der I. Zivilsenat für unzulässig. Eine nur potenzielle oder 

zukünftige Schiedsvereinbarung genüge nicht für einen Antrag nach § 1032 

Abs. 2 ZPO.23 Ein Antragsteller könne daher nicht vorbeugend geklärt wis-

sen, dass eine mögliche künftige Annahme des „stehenden Angebots“  

gemäß Art. 26 Abs. 3 ECV keine wirksame Schiedsvereinbarung herbei-

führen kann.24 

 

 
19  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 83 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 84 ff. jeweils mit Verweis  
 auf EuGH, Urteil vom 28. Oktober 2022 – C-435/22 –. 
20  EuGH, Urteil vom 06. März 2018 – C-284/16 – juris, Rn. 56 f. 
21  a.a.O. – I ZB 43/22 – juris, Rn. 100 ff.; a.a.O. – I ZB 75/22 – juris, Rn. 105 ff. jeweils mit  
 Verweis auf EuGH – C-333/19 – a.a.O. – Romatsa und EuGH – C-638/19 P – a.a.O. –  
 European Food. 
22  a.a.O. – I ZB 74/22 – juris. 
23  a.a.O. – I ZB 74/22 – juris, Rn. 47. 
24  a.a.O. – I ZB 74/22 – juris, Rn. 50 f. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1e2b804d2fc4d3949df5b08d6e004b7f&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1e2b804d2fc4d3949df5b08d6e004b7f&nr=134423&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=720bb2888d2741ad23675d69ca428074&nr=134425&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=db9bdd5bc7ba7b922112c8ca1cb00149&nr=134424&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=db9bdd5bc7ba7b922112c8ca1cb00149&nr=134424&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=db9bdd5bc7ba7b922112c8ca1cb00149&nr=134424&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 6 von 15 2. Schiedsgericht  
(entfällt) 
 

3. Aufhebungs- und Versagungsgründe 

 
a) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche 

aufgrund Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Mitglieds-
staat und Drittstaat (sog. Extra-EU-BITs) 

 
Ein weiteres Investitionsschutzabkommen ist Gegenstand der Entschei-

dung vom 12. Oktober 2023.25 Im Unterschied zu den vorgenannten Intra-

EU-Investor-Staat-Schiedsverfahren befindet der I. Zivilsenat hier über ein 

bilaterales Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der  

Republik Indien. Ein Schiedsgericht hatte die Republik Indien zu einer 

Schadenersatzzahlung in zweistelliger Millionenhöhe verurteilt. Der I. Zivil-

senat kann keine Gründe für die Versagung der Anerkennung und Vollstre-

ckung des Schiedsspruchs erkennen. 26  Nach der Rechtsprechung des  

Gerichtshofs der Europäischen Union seien die Art. 267 AEUV und Art. 344 

AEUV zwar dahin auszulegen, dass sie einer Bestimmung in einer interna-

tionalen Übereinkunft zwischen den Mitgliedstaaten entgegenstehen, nach 

der ein Investor eines dieser Mitgliedstaaten im Fall einer Streitigkeit über 

Investitionen in dem anderen Mitgliedstaat gegen diesen ein Verfahren vor 

einem Schiedsgericht einleiten darf, dessen Gerichtsbarkeit sich dieser Mit-

gliedstaat unterworfen hat.27 Diese Rechtsprechung ist jedoch nicht auf 

Extra-EU-BITs übertragbar. Denn der Gerichtshof der Europäischen Union 

habe auch bereits geklärt, dass – anders als bei Mitgliedsstaaten unter- 

einander – im Verhältnis eines Mitgliedsstaats zu einem Drittstaat die 

Schiedsklausel im Energiecharta-Vertrag nicht dem Unionsrecht widerspre-

che.28 Für ein bilaterales Abkommen zwischen einem Mitgliedsstaat und  

einem Drittstaat gelte nichts Anderes.29 

 
25  Beschluss vom 12. Oktober 2023 – I ZB 12/23 – juris. 
26  a.a.O. – juris, Rn. 9.  
27  a.a.O. – juris, Rn. 10 mit Verweis auf EuGH, Urteile vom 26. Oktober 2021 – C-109/20 –  
 PL Holdings; vom 06. März 2018 – C-284/16 – Achmea. 
28  Beschluss vom 12. Oktober 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 13 mit Verweis auf EuGH, Urteil vom  
 02. September 2021 – C-741/19 – Komstroy. 
29  Beschluss vom 12. Oktober 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 14. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b01866192e9241bc67a736c555defdd8&nr=135863&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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b) Zur Beschwer als Voraussetzung eines Aufhebungsantrags nach 
§ 1059 Abs. 3 ZPO 

 
Die Zulässigkeit eines Antrags nach § 1059 Abs. 3 ZPO setzt eine Be-

schwer des Antragsstellers voraus. Dies hält der I. Zivilsenat in seiner Ent-

scheidung vom 26. Oktober 202330 fest.31  

 

Die (materielle) Beschwer der durch einen Schiedsspruch verurteilten Par-

tei folge aus dem Umstand, dass dieser Schiedsspruch unter den Parteien 

die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils hat.32 Die Beschwer könne auch 

bei einem Schiedsspruch durch eine vorbehaltslose Zahlung der durch den 

Schiedsspruch verurteilten Partei entfallen. Erforderlich hierfür sei, dass die 

Leistung an die obsiegende Partei zwischen dem im Schiedsverfahren für 

die Berücksichtigung von Tatsachen maßgeblichen Endzeitpunkt und der 

Stellung eines Aufhebungsantrags gegen den Schiedsspruch erfolgt. 33 

Maßgeblich sei die Frage, ob die Partei mit der vorbehaltslosen Zahlung 

zum Ausdruck bringt, den Schiedsspruch endgültig akzeptieren zu wollen, 

und daher kein rechtsschutzwürdiges Interesse mehr an dessen späterer 

Beseitigung hat.34  Ob ein Vorbehalt (gegebenenfalls konkludent) erklärt 

worden ist, richte sich insoweit nach den für die andere Partei erkennbaren 

Umständen des Einzelfalls.35 Das Oberlandesgericht habe bei der Prüfung 

im Aufhebungsverfahren, ob durch Erfüllung der im Schiedsspruch zu- 

erkannten Forderung eine materielle Erledigung eingetreten ist, jedoch 

auch zu beachten, dass es nicht in eine zwischen den Parteien bestehende 

Schiedsbindung eingreifen darf.36 Der I. Zivilsenat überträgt insoweit seine 

Rechtsprechung zum Vollstreckbarerklärungsverfahren auf das Aufhe-

bungsverfahren. 37  Für die Entscheidungskompetenz des staatlichen 

 
30  Beschluss vom 26. Oktober 2023 – I ZB 14/23 – juris. 
31  a.a.O. – juris, Rn. 14. 
32  a.a.O. – juris, Rn. 15. 
33  a.a.O. – juris, Rn. 16, Rn. 19. 
34  a.a.O. – juris, Rn. 20. 
35  a.a.O. – juris, Rn. 27, vgl. auch Rn. 43. 
36  a.a.O. – juris, Rn. 30. 
37  a.a.O. – juris, Rn. 31 f. Fortführung von BGH, Beschluss vom 06. Juni 2013 – I ZB 56/12 –  
 juris, Rn. 12 f.; Rn. 19 f. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e6f864fcee8d5bbf3ac5e13f0ca73a20&nr=136202&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8216c9a4dbf37c6ca9305b6a9de1c073&nr=64814&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 8 von 15 Gerichts sei insbesondere zu beachten, dass die Prüfung der Erfüllung  

sowohl mit Blick auf die Bestimmung des Geschuldeten als auch mit Blick 

auf die Qualifikation einer möglichen Erfüllungshandlung eine Tatsachen-

feststellung und eine eingehende rechtliche Prüfung erfordern kann, die bei 

Schiedsbindung und erhobener Schiedseinrede dem Schiedsgericht ob-

liege.38 

 

c) Aufhebungsgrund nach § 1059 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d) ZPO bei Ent-
scheidung ohne Mitwirkung eines zur Entscheidung berufenen 
Schiedsrichters und Aufhebungsgründe der § 1059 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. d) ZPO / § 1059 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b) ZPO bei Ablehnung 
eines Schiedsrichters wegen Besorgnis der Befangenheit 

 
In der der Entscheidung vom 12. Januar 202339 zugrundeliegenden Kon-

stellation waren sich die Schiedsrichter uneinig über die Entscheidungsreife 

des Schiedsverfahrens. Der I. Zivilsenat betont, dass ein Verfahren nach 

§ 1052 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 ZPO, welches den Fall regelt, dass ein 

Schiedsrichter die Teilnahme an einer Abstimmung verweigert, erst möglich 

sei, nachdem das Schiedsgericht – gegebenenfalls ohne Mitwirkung des 

betroffenen Schiedsrichters – über die Entscheidungsreife abgestimmt hat 

und diese mehrheitlich für gegeben hält.40 Liegen die Voraussetzungen des 

§ 1052 Abs 2 ZPO für eine Entscheidung ohne den betreffenden Schieds-

richter nicht vor, komme der Aufhebungsgrund nach § 1059 Abs. 2 Nr. 1 

Buchst. d) ZPO in Betracht.41  

 

An die Ursächlichkeit des Verfahrensverstoßes für den Schiedsspruch 

seien dabei keine allzu hohen Anforderungen zu stellen.42 Die Vorausset-

zung sei bereits erfüllt, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Schieds- 

gericht ohne den Verfahrensverstoß anders entschieden hätte.43 Insoweit 

sei es immer möglich, dass das Verhalten eines Schiedsrichters bei der 

 
38  Beschluss vom 26. Oktober 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 32. 
39  Beschluss vom 12. Januar 2023 – I ZB 41/22 – juris. 
40  a.a.O. – juris, Rn. 23. 
41  vgl. a.a.O. – juris, Rn. 14 ff. 
42  a.a.O. – juris, Rn. 19. 
43  a.a.O. – juris, Rn. 19 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom 11. Dezember 2014 – I ZB 23/14 –  
 juris, Rn. 10. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6e5d465b32892a8f1d29f898189d0490&nr=132910&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1890818f532dbdd5c26b7fa00034bbea&nr=71093&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 9 von 15 Beratung und der Abstimmung die Meinungsbildung und das Abstimmungs-

verhalten der anderen Schiedsrichter beeinflusst.44  

 

Für die Ablehnung eines Schiedsrichters nach § 1036 Abs. 2 ZPO verweist 

der I. Zivilsenat darauf, dass die Ablehnung wegen Besorgnis der Befan-

genheit nicht mehr möglich ist, sobald der Schiedsspruch erlassen ist. Dies 

gelte grundsätzlich auch für erst nachträglich bekannt gewordene Befan-

genheitsgründe.45 Etwas anderes sei nur möglich, wenn der Schiedsrichter 

den Parteien durch einen Verstoß gegen seine Offenbarungspflicht die 

Möglichkeit genommen hat, bereits im Schiedsverfahren einen Ablehnungs-

antrag zu stellen.46 Unabhängig davon könnten nur besonders schwerwie-

gende und eindeutige Ablehnungsgründe einen Aufhebungsgrund nach 

§ 1059 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d) ZPO oder nach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 

Buchst. b) ZPO bilden.47 In beiden Fällen müssten die Ablehnungsgründe 

auf einen Zeitpunkt vor Erlass des Schiedsspruchs zurückreichen, weil sie 

sich nur dann auf ihn ausgewirkt haben können.48 

 

d) Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruchs bei 
erfolgslosem Aufhebungsverfahren im Erlassstaat  

 
Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche ist  

Gegenstand des Beschlusses vom 09. März 2023.49 Sie richtet sich gemäß 

§ 1061 Abs. 1 ZPO nach dem New Yorker Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-

sprüche.50 Da es für ausländische Schiedssprüche im New Yorker Überein-

kommen an einer mit § 1060 Abs. 2 Satz 2 ZPO vergleichbaren Regelung 

fehlt, war bisher streitig, ob die deutschen Gerichte im Verfahren über die 

 
44  Beschluss vom 12. Januar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 20 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom  
 11. Dezember 2014 – I ZB 23/14 – juris, Rn. 13. 
45  Beschluss vom 12. Januar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 28 mit Verweis u.a. auf BGH, Beschluss  
 vom 02. Mai 2017 – I ZB 1/16 – juris, Rn. 49. 
46  Beschluss vom 12. Januar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 29 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom  
 02. Mai 2017 – I ZB 1/16 – juris, Rn. 45 bis Rn. 49. 
47  Beschluss vom 12. Januar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 30. 
48  a.a.O. – juris, Rn. 30. 
49  Beschluss vom 09. März 2023 – I ZB 33/22 – juris; an diesem Verfahren war unsere Sozietät  
 beteiligt. 
50  a.a.O. – juris, Rn. 20. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1890818f532dbdd5c26b7fa00034bbea&nr=71093&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c55aa9682275c0ae64470576d3590bc9&nr=79262&pos=2&anz=3&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c55aa9682275c0ae64470576d3590bc9&nr=79262&pos=2&anz=3&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=74664199fe4499a2c80355fa802180fc&nr=134056&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 10 von 15 Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruchs an eine abwei-

sende Entscheidung im Aufhebungsverfahren im Ursprungsstaat des 

Schiedsspruchs gebunden sind. Dies verneint der I. Zivilsenat im Beschluss 

vom 09. März 2023.51 Zur Begründung verweist er neben einer fehlenden 

Regelung darauf, dass dem Übereinkommen keine weitergehende Wirkung 

des Aufhebungsverfahrens entnommen werden könne.52 Gegen eine Bin-

dung an eine vorangegangene Entscheidung im Erlassstaat sprächen auch 

die unterschiedlichen Streitgegenstände von Aufhebungs- und Vollstreck-

barerklärungsverfahren.53 Schließlich sei zu beachten, dass die Bestim-

mung des § 328 ZPO auf abweisende Entscheidungen im Aufhebungs- 

verfahren im Erlassstaat nicht anzuwenden sei; insoweit seien die Vor-

schriften des New Yorker Übereinkommens vorrangig. 54  Der Bundes- 

gerichtshof kommt zu dem Schluss, dass eine Bindung an abweisende Ent-

scheidungen im Aufhebungsverfahren und eine damit einhergehende Prä-

klusion von Anerkennungsversagungsgründen – ebenso wie eine Doppel-

exequatur von Schiedssprüchen 55  – den Anwendungsbereich des New  

Yorker Übereinkommens aushöhlen würde.56  

 

Der I. Zivilsenat führt in seiner Entscheidung vom 09. März 2023 zudem 

seine restriktive Rechtsprechung zur subjektiven Reichweite von Schieds-

vereinbarungen fort. Ist – wie im Streitfall57  – deutsches Recht auf die 

Schiedsvereinbarung anwendbar, beschränke sich die persönliche Reich-

weite der Schiedsklausel grundsätzlich auf die Vertragsparteien und ihre 

Rechtsnachfolger. Eine Erstreckung auf Dritte, wie im Falle einer von der 

Gesellschaft getroffenen Schiedsabrede auf den persönlich haftenden  

Gesellschafter dieser Gesellschaft,58 sei deshalb die Ausnahme.59 Nichts 

 
51  a.a.O. – juris, Rn. 43 ff. 
52  a.a.O. – juris, Rn. 46. 
53  a.a.O. – juris, Rn. 47. 
54  a.a.O. – juris, Rn. 48 
55  vgl. hierzu a.a.O. – juris, Rn. 33 mit Verweis auf BGH, Urteil vom 02. Juli 2009  
 – IX ZR 152/06 – juris, Rn. 33. 
56  Beschluss vom 09. März 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 50. 
57  a.a.O. – juris, Rn. 54 ff. 
58  a.a.O. – juris, Rn. 66 mit Verweis auf BGH, Urteil vom 12. November 1990 – II ZR 249/89 –  
 juris, Rn. 8. 
59  Beschluss vom 09. März 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 66. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ed273c52b460e861b01ea5a017697f3b&nr=48932&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 11 von 15 anderes gelte für eine Durchgriffshaftung im (faktischen) Konzernverbund; 

die Durchbrechung des Trennungsprinzips auf materiell-rechtlicher Ebene 

schlage insoweit nicht auf die prozessuale Ebene und damit auf die Frage 

der Zuständigkeit des Schiedsgerichts durch.60  

 

Mit diesem Beschluss hält der I. Zivilsenat schließlich erstmals einen Antrag 

auf Feststellung der Nichtanerkennung eines ausländischen Schieds-

spruchs in analoger Anwendung der §§ 1062 Abs. 1 Nr. 4 Alt. 2; 1061 

Abs. 2 ZPO zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes für statthaft.61 

Einer im ausländischen Schiedsverfahren unterlegenen Partei müsse ein 

Rechtsbehelf zustehen, mit dem sie die Frage der Anerkennungsfähigkeit 

des ausländischen Schiedsspruchs im Inland klären lassen kann. Der  

I. Zivilsenat lehnt es in diesem Zusammenhang ab, die im Schiedsverfahren 

unterlegene Partei auf das Aufhebungsverfahren am Schiedsort zu verwei-

sen.62  

 

e) Präklusionseinwand bei Vollstreckbarerklärung eines ausländi-
schen Schiedsspruchs 

 
Das New Yorker Übereinkommen ist auch Gegenstand des Beschlusses 

vom 21. Dezember 2023.63 Dem im Verfahren auf Vollstreckbarerklärung 

eines ausländischen Schiedsspruchs erhobenen Einwand eines Anerken-

nungsversagungsgrunds i.S.d. Art. V Abs. 1 UNÜ steht danach nicht entge-

gen, dass im Erlassstaat gegen den Schiedsspruch kein befristetes Rechts-

mittel eingelegt wurde.64 Zur Begründung hält der I. Zivilsenat fest, dass die 

für innerstaatliche Schiedssprüche geltende Präklusionsregelung des 

§§ 1059 Abs. 2 Nr. 1; Abs. 3; 1060 Abs. 2 Satz 3 ZPO auf ausländische 

Schiedssprüche nicht anwendbar sei. 65  Denn ein Vorrang des Rechts- 

behelfs im Erlassstaat des Schiedsspruchs widerspräche dem Grundsatz 

 
60  a.a.O. – juris, Rn. 67 f. 
61  a.a.O. – juris, Rn. 92 ff. 
62  a.a.O. – juris, Rn. 101. 
63  Beschluss vom 21. Dezember 2023 – I ZB 37/23 – juris. 
64  a.a.O. – juris, Rn. 22 ff. Weiterführung von BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2010  
 – III ZB 100/09 – juris, Rn. 9 bis Rn. 16.  
65  Beschluss vom 21. Dezember 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 26. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d99735fa62526645a317eacf8ea95b8e&nr=136338&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3ceb9f1f24dba63462e686be7319c6ee&nr=54605&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 12 von 15 der zweifachen Kontrolle von Schiedssprüchen. Danach habe die im 

Schiedsverfahren unterlegene Partei die Wahl, ob sie im Erlassstaat ein 

Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch einlegt oder ob sie sich gegen eine 

Vollstreckung im Vollstreckungsstaat zur Wehr setzt.66 Zu berücksichtigen 

sei auch, dass selbst ein erfolgloses Aufhebungsverfahren im Erlassstatt 

keine Bindungswirkung für deutsche Gerichte hat und die im Schieds- 

verfahren unterlegene Partei nicht gehindert ist, sich im Vollstreckbarerklä-

rungsverfahren vor dem Gericht des Vollstreckungsstaats noch einmal auf 

die Einwände zu berufen, die sie bereits im Aufhebungsverfahren im Erlass-

staat geltend gemacht hat.67  

 

Soweit im Streitfall eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung recht- 

lichen Gehörs als Versagungsgrund nach Art. V Abs. 1 Buchst. b) Alt. 3 

UNÜ bzw. Art. V Abs. 2 Buchst. b) UNÜ (Verstoß gegen den ordre public) 

in Rede stand, bekräftigt der I. Zivilsenat, dass der Überprüfung des 

Schiedsspruchs auf seine materielle Richtigkeit durch das staatliche Gericht 

das grundsätzliche Verbot der révision au fond entgegensteht. Danach sei 

eine unrichtige Rechtsanwendung für sich allein kein Grund, die Anerken-

nung und Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruchs zu verweigern. 

Dem staatlichen Gericht sei regelmäßig auch die Nachprüfung der vom 

Schiedsgericht vorgenommenen Beweiswürdigung untersagt.68 

 

4. Gerichtliches Verfahren: Prozesskostensicherheit in Verfahren 
der Vollstreckbarerklärung 

 
Im Beschluss vom 12. Januar 202369 hält der I. Zivilsenat fest, dass die 

Vorschriften der §§ 110 ff. ZPO über die Verpflichtung zur Leistung einer 

Prozesskostensicherheit auch im Verfahren auf Vollstreckbarerklärung von 

inländischen oder ausländischen Schiedssprüchen entsprechend anwend-

bar sind. Der Antragsteller stehe in diesem Fall einem Kläger i.S.v. § 110 

 
66  a.a.O. – juris, Rn. 34. 
67  a.a.O. – juris, Rn. 37 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom 09. März 2023 – I ZB 33/22 – juris,  
 Rn. 35 und Rn. 43 bis Rn. 50 (auch in diesem Newsletter). 
68  Beschluss vom 21. Dezember 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 49. 
69  Beschluss vom 12. Januar 2023 – I ZB 33/22 – juris; an diesem Verfahren war unsere Sozietät  
 beteiligt. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b8aa497a75f6dd8e118eb98da8adf60f&nr=134056&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=855ee5433079b608a5a1dbba82480016&nr=132683&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf


 

 

 

 
 

Seite 13 von 15 Abs. 1 ZPO gleich. Damit gibt der Bundesgerichtshof seine Recht- 

sprechung zum früheren Verfahrensrecht auf.70 Im Unterschied zu dem  

damaligen Urteilsverfahren auf Vollstreckbarerklärung bedürfe es bei den 

von Amts wegen zu berücksichtigenden Aufhebungsgründen i.S.v. § 1059 

Abs. 2 Nr. 2 ZPO bzw. Art. V Abs. 2 UNÜ für eine mündliche Verhandlung 

keiner begründeten Geltendmachung durch den Antragsgegner; eine 

mündliche Verhandlung sei vielmehr (bereits) dann anzuordnen, wenn das 

Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass ein Aufhebungsgrund zumindest 

wahrscheinlich ist. Damit gebe es keinen Grund (mehr), den Antragsgegner 

als den eigentlichen Angreifer anzusehen, der mit seinen Einwendungen 

den Schiedsspruch zu Fall bringen möchte.71  

 

Im Streitfall sei der Antragsteller jedoch mit Blick auf die Regelung des 

§ 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO von der Erbringung einer Prozesskostensicherheit 

befreit. Danach ist der Widerkläger privilegiert, weil die Erhebung einer  

Widerklage durch den vorangegangenen Angriff des Klägers veranlasst 

ist.72  Ungeachtet der prozessualen Entwicklungen des Streitfalls in der  

Zwischenzeit hält es der Bundesgerichthof für maßgebend, dass die  

Antragsgegnerinnen ursprünglich mit einer Feststellungsklage den Voll-

streckbarerklärungsantrag des Antragstellers sowie seine Hilfswiderklage 

veranlasst haben.73 Der I. Zivilsenat hält schließlich fest, dass nicht un- 

geachtet der formalen Parteirolle derjenige als Angreifer anzusehen ist, der 

die Vollstreckbarerklärung des ausländischen Schiedsspruchs begehrt.74  

 

 

 

 

 

 
70  a.a.O. – juris, Rn. 12 f. unter Verweis auf die frühere Rechtsprechung BGH, Urteil vom  
 22. September 1969 – VII ZR 192/68 – juris, Rn. 30 und Rn. 34 bis Rn. 37. 
71  Beschluss vom 12. Januar 2023 – a.a.O. – juris, Rn. 21. 
72  a.a.O. – juris, Rn. 26. 
73  a.a.O. – juris, Rn. 31; vgl. Rn. 27. 
74  a.a.O. – juris, Rn. 32 mit Verweis auf BGH, Beschluss vom 23. September 2021  
 – I ZB 21/21 – juris, Rn. 15. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6fb7b53541eeff73cac687a534b7d5b1&nr=124029&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
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5. Verfahren der Rechtsbeschwerde: Wert des Beschwerdegegen-
stands  

 
In seinem Beschluss vom 12. Januar 201375 befasst sich der I. Zivilsenat 

mit einer Gegenvorstellung gegen die Festsetzung des Werts des  

Beschwerdegegenstands. Eine entsprechende Anwendung des § 45 Abs. 1 

Satz 3 GKG führe dazu, dass der Wert des Vollstreckbarerklärungsantrags 

und der Wert des Aufhebungsantrags nicht zusammengerechnet werden, 

weil es sich um denselben Gegenstand handele.76 Zwischen beiden Anträ-

gen bestehe wirtschaftliche Identität, weil dem einen Antrag nur stattgege-

ben werden könne, soweit der andere zurückgewiesen wird.77 Richtet sich 

der Vollstreckbarerklärungs- oder Aufhebungsantrag gegen den Schieds-

spruch in der Hauptsache und gegen den vom Schiedsgericht zugespro-

chenen Kostenerstattungsanspruch, handele es sich bei dem Kostenerstat-

tungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 43 Abs. 1 GKG zudem 

um eine Nebenforderung.78  

 

6. EuGH-Vorlagen  
(entfällt) 

 

7. Sonstiges: kein Schiedsspruch gemäß §§ 1025 ff. ZPO bei Vermitt-
lungsverfahren der Steuerberaterkammer  

 
Der II. Zivilsenat hält in seiner Entscheidung vom 14. März 202379 fest, dass 

das Vermittlungsverfahren vor der Steuerberaterkammer nach § 76 Abs. 2 

Nr. 2 StBerG ein Mediationsverfahren darstelle, also den Versuch einer  

außergerichtlichen Konfliktbeilegung durch Einschaltung der Steuerberater-

kammer als neutralem Dritten mit dem Ziel einer einvernehmlichen Rege-

lung.80 Bei einem solchen Vermittlungsverfahren der Steuerberaterkammer 

werde kein Schiedsspruch gemäß §§ 1025 ff. ZPO gefällt. Die Einigung 

 
75  Beschluss vom 12. Januar 2023 – I ZB 31/22 – juris. 
76  a.a.O. – juris, Rn. 8. 
77  a.a.O. – juris, Rn. 8. 
78  a.a.O. – juris, Rn. 9. 
79  Urteil vom 14. März 2023 – II ZR 152/21 – juris. 
80  a.a.O. – juris, Rn. 29. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3c1b628d6031083a25637b815be0df15&nr=132901&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7c418f61f832fd23ec399ff19a9608b9&nr=133320&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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mer sei ausschließlich ein privatrechtlicher Vertrag, mit dem die Streitigkeit 

beigelegt werden soll.  

 

 

Karlsruhe, den 24. April 2024 

 

 

Dr. Peter Rädler Maren Lehmann 
Rechtsanwalt Rechtsanwältin 


